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An die  
Direktionen aller Schulstufen des Landes 

Zur Kenntnis: 
 
 
 
 

An das 
Amt für Bauerhaltung 11.4 
z.Hd. Geom. Ezio Romani 
Im Hause  
 
An den 
Südtiroler Gemeindenverband 
Dr. Benedikt Galler 
Schlachthofstraße 4 
39100 Bozen  
 
An das 
Organisationsamt 2.2 
Im Hause  

   
 
 
Mitteilung 
 
 

  

Vereinbarung vom 28. Jänner 2009, Nr. 7, zwischen der Regierung, den Regionen und den 
Autonomen Provinzen von Trient und Bozen, um allfäl ligen Risikosituationen in den Schulgebäuden , 
die mit Schwachpunkten, auch nicht struktureller Na tur, zusammenhängen , vorzubeugen bzw. 
entgegenzuwirken  
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
 
 
am 28. Jänner 2009 ist zwischen der Regierung, den Regionen und den Autonomen Provinzen von Trient 
und Bozen ein Übereinkommen getroffen worden, das die Erhebung von Schulgebäuden vorsieht. Es sollen
Risikosituationen, die mit Schwachpunkten in Bezug auf Installationen und Elementen nicht struktureller 
Natur wie beispielsweise Zwischendecken, Schornsteinen, Geländern usw. zusammenhängen, überprüft 
werden. Schwerpunkt bilden unter anderem speziell hohe Einrichtungsgegenstände. Primärer Zweck dieser 
Erhebung ist die Feststellung von unmittelbaren Gefahrenquellen und die Bereitstellung eines 
entsprechenden Interventionsplanes zur Behebung festgestellter Mängel. 
Die Einigung sieht weiters die Bildung einer Arbeitsgruppe vor, deren Zusammensetzung mit Beschluss der 
Landesregierung vom 9. März 2009, Nr. 615, genehmigt worden ist. Die Gruppe hat Koordinierungsfunktion 
und zielt darauf ab, sämtliche Maßnahmen im Sinne der Vereinbarung zu ergreifen. Sie setzt sich 
folgendermaßen zusammen: 
 

� Abteilung 2 – Organisationsamt – Frau Patrizia Nogler 
� Abteilung 11 – Hochbau und technischer Dienst – Dr. Ing. Maurizio Patat – Geom. Daniel Bedin 
� Abteilung 16 – Deutsches Schulamt – Rag. Johann Parigger 
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� Abteilung 17 – Italienisches Schulamt – Geom. Carlo Pomaro 
� Abteilung 18 – Ladinisches Schulamt – Dr. Alexander Prinoth 
� Gemeindenverband – Dr. Benedikt Galler 

 
Es wird eine Fragebogenerhebung durchgeführt werden. Dafür hat das Amt für Bauerhaltung vier Ingenieure
beauftragt, welche die Provinz in vier Untersuchungsbereiche unterteilen. Die beauftragten Ingenieure sind 
folgende: 
 
Ing. Luciano Franceschini; 
Ing. Massimiliano Atz; 
Ing. Gianfranco Burgo; 
Ing. Gianluca Salvia; 
 
Obiges vorausgeschickt, werden die Schulen höflich ersucht, das Projekt dahingehend zu unterstützen, dass
sie beauftragte Techniker, allfällige Daten sowie Sicherheitsbeauftragte bereitstellen.  
Die Techniker werden ihrerseits mit der jeweiligen Schulleitung Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die 
einzelnen Untersuchungen zu vereinbaren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

DER SCHULAMTSLEITER
Dr. Peter Höllrigl

 


